
§ 2

Bildung der Wahlkommission der Republik

(1) Die Wahlkommission der Republik besteht aus dem Vor
sitzenden, seinem Stellvertreter, dem Sekretär und bis zu 35 wei
teren Mitgliedern.

(2) Die Wahlkommission der Republik setzt sich aus Vertretern 
der in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland ver
einigten Parteien und Massenorganisationen sowie aus weiteren 
hervorragenden Vertretern der Arbeiterklasse, der Genossenschafts
bauern, der Intelligenz, der bewaffneten Kräfte und der übrigen 
werktätigen Schichten zusammen.

(3) Die Mitglieder der Wahlkommission der Republik werden in 
Tagungen der Parteien und Massenorganisationen und anderer 
gesellschaftlicher Organisationen sowie von Versammlungen in 
Betrieben, Genossenschaften, Institutionen und militärischen Ver
bänden vorgeschlagen und durch den Staatsrat der Deutschen 
Demokratischen Republik berufen.

§ 3
Aufgaben der Wahlkommission der Republik

(1) Die Wahlkommission der Republik leitet die Wahlen auf 
dem gesamten Territorium der Deutschen Demokratischen Repu
blik. Sie gibt den Wahlkommissionen der Bezirke, Kreise, Städte, 
Stadtbezirke und Gemeinden sowie den Wahlkreiskommissionen 
Anleitung und überwacht die Einhaltung der wahlrechtlichen Be
stimmungen bei den Wahlen zur Volkskammer und zu den ört
lichen Volksvertretungen. Sie erläßt auf der Grundlage des Wahl
gesetzes und der Wahlordnung Direktiven und veranlaßt die Her
stellung notwendiger Vordrucke, um den reibungslosen Ablauf 
der Wahlen zu sichern.

(2) Bei den Wahlen zur Volkskammer hat die Wahlkommission 
der Republik insbesondere folgende Aufgaben:
a) Sie bereitet die Wahlen zur Volkskammer vor und leitet ihre 

Durchführung.
b) sie leitet die Wahlkreiskommissionen für die Wahlen zur Volks

kammer an und kontrolliert sie.
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